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RS OGH 1976/9/21 1Ob712/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1976

Norm

ABGB §833 E

ZPO §226 B9

Rechtssatz

Im streitigen Verfahren ist nicht nur die Beseitigung widerrechtlicher Maßnahmen, sondern auch die Unterlassung

ähnlicher Gebrauchsstörungen in Zukunft und die Duldung eines Zustandes, wie er ohne Benützungsregelung

bestehen soll, zu beanspruchen.
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